
 

10 Auskunft aus dem VZR  

(§§ 30, 30a, 30b StVG; §§ 60, 61, 62 FeV) 
 
Für die Entscheidung über die Höhe der Geldbuße und über die Verhängung eines FV im Einzelfall, ist eine Auskunft 
aus dem VZR einzuholen. Das Verfahren ist in den Standards für die Übermittlung von Anfragen an das VZR und 
Auskünften aus dem VZR (SDÜ-VZR-ANF) *) geregelt. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) Die Standards für die Übermittlung von Anfragen an das VZR und Auskünften aus dem VZR (SDÜ-VZR-ANF) sind im 
Bundesanzeiger Nr. 27a (Beilage) vom 10.02.2004 sowie im Verkehrsblatt (VkBl.) - Amtsblatt des Bundesministeriums für 
Verkehr, Bau- u. Wohnungswesen der Bundesrepublik Deutschland 2004 - Heft 1, S. 4 (als Sonderband) -veröffentlicht. 

 

 


